
Liebe Eltern,

nach dem Jugendschutzgesetz haben Sie die Möglichkeit, 
für die Begleitung Ihres Kindes eine „erziehungsbeauftragte 
Person“ zu benennen. In Begleitung dieser Person, die Sie 
ausdrücklich beauftragen müssen, ergibt sich folgendes: 

Kinder unter 6 Jahren dürfen in Begleitung dieser perso-
nenbeauftragten Person eine öffentliche Filmveranstal-
tung besuchen. 
6- bis 13-Jährige dürfen alleine nur solche Filmveran-
staltungen besuchen, die bis 20 Uhr beendet sind. Die 
zeitliche Begrenzung wird aufgehoben, wenn eine er-
ziehungsbeauftrage Person dabei ist.
14- bis 15-Jährige dürfen alleine nur solche Filmveran-
staltungen besuchen, die bis 22 Uhr beendet sind. Die 
zeitliche Begrenzung wird aufgehoben, wenn eine er-
ziehungsbeauftrage Person dabei ist.
16- bis 17-Jährige dürfen alleine nur Filmveranstaltun-
gen besuchen, die bis 24 Uhr beendet sind. Die zeitliche 
Begrenzung wird aufgehoben, wenn eine erziehungs-
beauftrage Person dabei ist.

Der Filmbesuch ist grundsätzlich an die Altersfreigabe ge-
bunden. 
Einzige Ausnahme: In Begleitung einer personensorgebe-
rechtigten Person - das sind nur die Eltern - dürfen Kinder 
im Alter von 6-11 Jahren auch Filme besuchen, die erst ab 
12 Jahren freigegeben sind. 
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Jugendschutz durch Erziehungsbeauftragte

Das Gesetz schreibt für die Benennung keine bestimmte 
Form vor; Sie können gerne das oben abgedruckte Formu-
lar verwenden, in das Sie alle wichtigen Informationen ein-
tragen können.

Bitte bedenken Sie beim Erteilen des Erziehungsauftrages:
Die/der Erziehungsbeauftragte muss volljährig sein! 
Er/sie muss sich ausweisen können.
Sie/er muss reif genug und in der Lage sein, Ihrem 
Kind verantwortungsvoll die notwendige Unterstützung 
bieten zu können.

Prinzipiell gilt: Die/der Erziehungsbeauftragte übernimmt 
auch in rechtlicher Hinsicht die Verantwortung für Ihr Kind, 
z.B. die Aufsichtspflicht. Überzeugen Sie sich, ob sie/er die-
ser Aufgabe gewachsen ist.

Stellen Sie beim Besuch abendlicher Veranstaltungen 
die Heimfahrt Ihres Kindes sicher!
Stellen Sie sicher, dass die/der Erziehungsbeauftrag-
te über die Regelungen des Jugendschutzgesetzes 
Bescheid weiß.
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Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutzgesetz

Hinweis: 
Eine Kopie des Personalausweises der Eltern ist notwendig, 
um die Unterschrift zweifelsfrei überprüfen zu können!

Das Ausfüllen dieses Formblattes wird Ihrer Tochter/Ihrem Sohn beim Kinobesuch helfen, im Zweifel zu beweisen, dass 
Sie mit der Anwesenheit Ihres Kindes einverstanden sind.


